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20. Kundmachung: Feststellung der Gesetzwidrigkeit des zweiten Satzes im Punkt II Z l der Verordnung des Gemein
derates der Stadt Wien vom 23. September 1985, Pr. Z. 2822185 (Plandokument Nr. 5640), durch 
den Verfassungsgerichtshof. 

21. Verordnung: Betriebsordnung für die mit Pferden und Kraftfahrzeugen betriebenen Platzfuhrwerksgewerbe sowie 
. das mit Personenkraftwagen betriebene Mietwagen-Gewerbe in Wien (Wiener Fiaker-, Taxi- und 

Mietwagen-Betriebsordnung). 
22. Verordnung: Verhältnis- und Höchstzahl der für das mit Kraftfahrzeugen betriebene Platzfuhrwerksgewerbe 

zuzulassenden Kraftfahrzeuge in Wien (Wiener Taxi-Kraftfahrzeug Verhältnis- und Höchstzahl
V erordnung). 

20. 

Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 12. Mai 1987, betreffend die Feststellung 
der Gesetzwidrigkeit des zweiten Satzes im 
Punkt II Z 1 der Verordnung des Gemeindera
tes der Stadt Wien vom 23. September 1985, 
Pr. Z. 2822/85 (Plandokument Nr. 5640), 

durch den Verfassungsgerichtshof 

Gemäß An. 139 Abs. 5 des Bundes-Verfassungs
gesetzes sowie § 60 Abs. 2 und § 61 des Verfas
sungsgerichtshofgesetzes 1953, BGB!. Nr. 85, wird 
kundgemacht: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 7. März 1987, ZI. V 87/86-10, festgestellt, daß 
der zweite Satz im Punkt II Z 1 der Verordnung 
des Gemeinderates der Stadt Wien vom 23. Sep
tember 1985, Pr. Z. 2822185 (Plandokument 
Nr. 5640), Beschlußfassung bekanntgemacht im 
Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/1985, bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 1986 gesetzwidrig war. 

Der Landeshauptmann: 

Zilk 

21. 

Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 13. Mai 1987, betreffend eine 
Betriebsordnung für die mit Pferden und 
Kraftfahrzeugen betriebenen Platzfuhrwerks
gewerbe sowie das mit Personenkraftwagen 
betriebene Mietwagen-Gewerbe in Wien (Wie
ner Fiaker-, Taxi- und Mietwagen-Betriebs-

ordnung) 

Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Gelegenheitsver
kehrs-Gesetzes, BGB!. Nr. 85/1952, zuletzt geän
dert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 125/1987, 
wird verordnet: 
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L ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Die Verordnung gilt für die Ausübung 
der mit Pferden und Kraftfahrzeugen betriebenen 
Platzfuhrwerksgewerbe sowie des mit Personen
kraftwagen betriebenen Mietwagen-Gewerbes in 
Wien. 

(2) Die nachfolgenden Bestimmungen sind unbe
schadet der bundeseinheitlichen Vorschriften über 
gewerbepolizeiliche Regelungen für die nichtlinien
mäßige Beförderung von Personen mit Fahrzeugen 
des Straßenverkehrs zu beachten. 

Fahrzeuge 

§ 2. (1) Die im Taxi-Gewerbe sowie die im mit 
Personenkraftwagen betriebenen Mietwagen
Gewerbe verwendeten Kraftfahrzeuge haben eine 
Außenlänge von mindestens 4 200 mm aufzuwei
sen. 

(2) Die Außenseite und der Innenraum der Fahr
zeuge sind regelmäßig zu säubern. 

(3) Bezüglich des Innenraumes der Fahrzeuge ist 
vorzusorgen, daß kein nachteiliger Eindruck durch 
Flecken oder Beschädigungen an Sitzbezügen, der 
Fahrzeugtapezierung oder der sonstigen Innenein
richtung bewirkt wird. 

(4) Staubablagerungen, Straßenschmutz und 
andere Verunreinigungen des Fahrzeuges sind, 
soweit Gefahr einer Beschmutzung der Fahrgäste 
oder deren Bekleidung besteht, unverzüglich zu 
beseitigen. 

(5) Aschenbehälter sind insbesondere durch 
regelmäßige Entleerung stets benützbar zu halten. 

(6) Ein Exemplar dieser Verordnung, ein Stadt
plan und ein Straßenverzeichnis sind in den Fahr
zeugen stets mitzuführen und auf V erlangen dem 
Fahrgast zur Einsicht zu überlassen. 
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